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Zusammenfassung

Dieser Beitrag setzt sich kritisch mit der Verwendung des "Flexibili-
sierungs"-Begriffs auseinander und erläutert am Beispiel von Teil-
zeitarbeit, Mehrarbeit und Kurzarbeit, daß das Steuerungsmedium Recht
keineswegs nur prohibitiv Verhaltensspielräume der Arbeitsmarktak-
teure einengt, sondern durch seine verhaltenskoordinierende Funktion
vielfach Flexibilität erst ermöglicht. Auch unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten ist eine durch gezielten Einsatz von Recht koordinierte
Flexibilität am Arbeitsmarkt einer "Deregulierungs"-Strategie vorzu-
ziehen, die lediglich individuelle Machtdurchsetzungschancen am Ar-
beitsmarkt erweitert.

Das im internationalen Vergleich geringe Niveau der Teilzeitarbeit in
der Bundesrepublik signalisiert, daß rechtliche Barrieren oder man-
gelnde rechtliche Koordinierungsleistungen die Ausbreitung einer für
alle Seiten akzeptablen Teil zeitarbeit hindern. Steuer- und sozial-
rechtliche Regelungen stellen jedoch nur geringe Barrieren für ein
größeres Angebot von Teilzeitarbeitsplätzen dar. Eine weitere Locke-
rung dieser Bedingungen, etwa eine Ermäßigung der Sozialversiche-
rungspflicht, ist unter Gesichtspunkten von Arbeitsplatzqualität und
langfristigen sozialrechtlichen Folgen nicht zu empfehlen. Mangelnde
verfahrensrechtliche Regelungen sind vermutlich ein gewichtiges Hin-
dernis, daß von der Arbeitsangebotseite ein größerer Druck auf die
Schaffung qualifizierter Teilzeitarbeitsplätze ausgeübt wird.
Schließlich fehlt es an materiellen oder immateriellen Regelungsange-
boten, beispielsweise an Rechtsansprüchen auf Teil Zeitbeschäftigung
in besonderen Lebenslagen (Eltern mit Kleinkindern oder pflegebedürf-
tigen Personen, Personen mit besonderen physischen und psychischen
Arbeitsbelastungen, ältere Erwerbspersonen) bei partieller Kompensa-
tion des Einkommensverlustes.

Die im internationalen Vergleich große Zahl der gesetzlich erlaubten
Überstunden im Jahr, die Mitbestimmungsregeln (Verfahrensregeln) oder
auch der Mehrarbeitszuschlag von 25 Prozent stellen keine Flexibili-
tätsbarrieren dar, eher im Gegenteil: eine stärkere gesetzliche Be-
grenzung der Regelarbeitszeit, Regelungen des Freizeit- anstatt des
monetären Ausgleichs und eine abgabenrechtliche Verteuerung von Über-
stunden wären Voraussetzung für eine beschleunigte Einführung be-
schäftigungswirksamer flexibler Arbeitszeitsysteme.

Die Regulierung der Kurzarbeit stellt gegenüber der Regulierung von
Teilzeitarbeit und Überstunden einen modernen und im Vergleich zu
anderen Ländern fortgeschrittenen Typ des Arbeitsmarktrechts dar. Es
ist daher zu fragen, ob aus der Konstruktion dieser Regulierungsform
nicht Lehren für andere arbeitsmarktpolitische Funktionen zu ziehen
sind, und ob dieses erfolgreiche Instrument zur flexiblen Anpassung
an Konjunkturzyklen auch für strukturpolitische Zwecke erweitert
werden könnte.

Dieses Discussion-Paper ist ein Beitrag für den Konferenz-Sammelband
von Christoph F. Büchtemann, Jürgen Gabriel, Burkhard Strümpel
(Hrsg.). Mehr Recht durch weniger Arbeit? München 1986, in Vorbe-
reitung. Eine leicht gekürzte Fassung dieses Beitrages erscheint in:
Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung
DAS PARLAMENT, B 33/86, 7. Juni 1986.
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Abstract

This contribution examines critically the prevailing use of the term
"flexibility" and explains with reference to part-time, over-time and
short-time work that the function of law is not only prohibitive,
i.e. restricting the behaviour of labour market participants, but
also coordinative, i.e. making increased flexibility possible. Such a
"coordinated flexibility" through regulation is also preferable to
strategies of "deregulation" that only improve the power of some
individuals on the labour market at the expense of others for purely
economic reasons.

The low level of part-time work in FR Germany compared to most other
countries indicates legal barriers or lack of law to coordinate the
expansion of part-time work in a way which is acceptable for all
Partners on the labour market. Taxes or social security contributions
play only a minor role in restricting the supply of part-time Jobs. A
further relaxation of these conditions, e.g. a relative reduction of
social security coverage is not recommended in view of its negative
impact on job quality and long-term social welfare. Lack of ,
procedural regulation, however, might be a serious obstacle to a
stronger supply oriented pressure (e.g. by trade unions), to create
qualified part-time Jobs. Finally, there is a lack of regulatory
provisions such as entitlements to part-time work including partial
income compensation in Special life conditions (parents with small
children or with persons needing care, persons with Special physical
or psychological job stress, older workers).

The in international comparison large number of legally permissable
overtime hours, the co-determination rules with respect to overtime
as well as the mandatory overtime wage rate of 25 percent are not a
real barrier to labour market flexibility. On the contrary, stricter
statutory regulär working time, rules for overtime compensation with
paid time off instead of overtime premiums, and payroll tax
variations to raise the costs of overtime work would be prerequisites
to speed upthe introduction of flexible working time arrangements to
create employment.

In contrast to the regulation of part-time and overtime work, the
regulation of short-time work represents a modern and, compared to
other countries, fully developed type of labour law. It should be
asked, therefore, whether not lessons for other labour market policy
functions could be drawn from the design of this type of regulation,
and whether this successful instrument for flexible adjustments to
business cycles could be extended for structural policy objectives.
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1. EINLEITUNG**

"Mehr und sichere Arbeitsplätze können nur durch weniger und nicht
durch mehr arbeitsrechtliche Schutzvorschriften geschaffen werden."
Diese vom KRONBERGER KREIS formulierte These kann stellvertretend für
die verbreitete Meinung zitiert werden, wonach bestehende wohlfahrts-
staatliche Regulierungen im Arbeitsrecht und in der sozialen Siche-
rung zum entscheidenden Hemmnis für mehr Beschäftigung und zur Besei-
tigung der Arbeitslosigkeit geworden sind.

Dieser These "Mehr Arbeit durch weniger Recht" liegt eine einseitige
Vorstellung von der Funktion des Rechts zugrunde: nämlich prohiviti-
ves Recht im Sinne der Einschränkung von Verhaltensmöglichkeiten zum
Schütze der Bürger. Dieses Recht, das fundamentale Eigentums- und
Lebensrechte, die Schwachen vor den Starken, den Bürger vor willkür-
lichen oder unnötigen Eingriffen des Staates schützt, habe sich - so
das Argument - in sein Gegenteil verkehrt und schütze nun die Be-
schäftigten zu Lasten der Arbeitslosen.

Den prohibitiven Koordinationsleistungen von Recht steht jedoch der
Typ von Recht gegenüber, der positive oder gewissermaßen präventive
Koordinationsleistungen erbringt. Dieses präventive Recht garantiert
z.B. die Einhaltung von Verträgen, indem es willentliche oder fahr-
lässige Vertragsbrüche sanktioniert. Es vermindert auch Risiken bei
Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Alter und erhöht damit beispielswei-
se die Mobilitätsbereitschaft der Arbeitnehmer. Es schützt auch vor
ruinösem Wettbewerb durch Setzung einheitlicher Normen wie Mindest-
und Qualitätsstandards und erweitert schließlich individuelle Hand-
lungsspielräume durch Schaffung sozialer Infrastruktur. Dieser
Rechtstyp erhöht Kooperation oder Interdependenz allgemein durch Re-
duzierung von Unsicherheit oder, in anderen Worten, durch positive
Sanktionierung von Verläßlichkeit. Der derzeit meist-propagierte, zu-

Ich danke Christoph F. Büchtemann, Margarete Landenberger, Egon
Matzner, Klaus Semlinger, Georg Vobruba und Michael Weidinger für
hilfreiche Kommentare.

Wolfram Engels u.a. (Kronberger Kreis), Mehr Markt im Arbeitsrecht,
Frankfurt 1986 (Schrittenreihe des Frankfurter Instituts für wirt-
schaftspolitische Forschung, Bd. 19), S. 3.
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gleich jedoch umstrittenste Vorschlag zur Lösung der Massenarbeits-
losigkeit, nämlich "Flexibilisierung durch Deregulierung", vernach-
lässigt diese Seite der "Recht-Medaille".

Flexibilität tut not. Aber es muß eine koordinierte Flexibilität
sein, die die unterschiedlichen Interessen soweit wie möglich verein-
bart. Ein Arbeitsrecht, das unter der Fahne der Flexibilität unter-
schiedliche Rechte für Arbeitnehmer konstituiert, arbeitet auf Dauer
auch gegen die Interessen der Arbeitgeber. Sie unterminiert die Ver-
läßlichkeit und Sicherheit, auf ihre Arbeitnehmer auf Dauer "bauen zu
können", die engagierte Mitarbeit und die gewünschte Leistungsbereit-
schaft. Innerbetrieblich programmiert die Schaffung eines Beleg-
schaftsteils mit schlechteren Arbeitsbedingungen Reibungen und Span-
nungen. Unterschiede in den Arbeitsbedingungen bleiben selten geheim.
Es entstehen Neidgefühle und Minderwertigkeitskomplexe bei den
schlechtergestellten "Zweiter Klasse-Arbeitnehmern" einerseits sowie
Klassen- oder Kastendenken bei den bessergestellten Normalarbeitneh-

mern andererseits, die sich bis in die Betriebsratsarbeit auswirken
2

können.

Die nachfolgend zu begründende These lautet zusammengefaßt: Beschäf-
tigungswirksame Flexibilisierung des Arbeitsmarkts wird nicht oder
nicht in bedeutsamen Umfang durch zuviel prohibitives Recht, sondern
durch zuwenig präventives Recht behindert. In anderen Worten: das
Problem besteht weniger in der Abschaffung defensiver oder prohibiti-
ver Regulierung ("Deregulierung"), sondern in der Innovation offen-
siver oder gestaltender (also präventiver) Regulative.

Die Ausführung dieser These soll in Beantwortung folgender Fragen ge-
schehen: (1) Welche Bedeutung hat die Flexibilisierung des Arbeits-
marktes im ökonomischen, politischen und wissenschaftlichen Kontext?
(2) Wie werden Teilzeitarbeit, Überstunden und Kurzarbeit - drei
wichtige Größen für die Flexibilität des Arbeitsmarktes - durch Recht

Vgl. in diesem Sinne auch Christian Hagemeier, "Betriebliche
Bedürfnisse zur Anpassung des geltenden Arbeits- und Sozial-
rechts", Referat zum Symposium 1986 der Gesellschaft der Freunde
und Förderer der Hochschule für Wirtschaft und Politik: Arbeits-
politik in der Wende - Auswirkungen von Flexibilisierungs-
strategien auf Arbeitsrecht, Arbeitsbedingungen und Arbeitsmarkt,
Hamburg 1986, mimeo, S. 18 f.
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gesteuert? (3) Welches sind die Bedingungen einer wirksamen flexiblen

.Arbeitszeitpolitik und welche Zusammenhänge zwischen Regulierungs-

und Flexibilisierungsformen des Arbeitsmarktes lassen sich - auch im

internationalen Kontext - erkennen?

2. Flexibilisierung im ökonomischen, politischen und wissen-

schaftlichen Kontext

(1) Immer noch herrscht Massenarbeitslosigkeit und ein Ende ist nicht

abzusehen. Bisher hatten die Ökonomen die Hauptrolle in Analyse und

Politikberatung gespielt. In Zukunft scheinen jedoch Politik- und

Verwaltungswissenschaftler, Juristen, Organisations- und Entschei-

dungstheoretiker, Industrie- und Betriebssoziologen an Bedeutung zu

gewinnen. So jedenfalls kann man wissenschaftssoziologisch die. der-

zeitige Regulierungs- und Deregulierungsdebatte interpretieren.

Es gibt aber auch wissenschaftslogische Gründe, die für eine Bedeu-

tungsverschiebung der wissenschaftlichen Fachrichtungen in Arbeits-

marktforschung und Politikberatung sprechen. Es ist zunehmend die

Knappheit der Zeit und die Interdependenz der Ereignisse, die das

wirtschaftliche und soziale Geschehen bestimmen. Die Knappheit der

materiellen Ressourcen, ein traditioneller Gegenstand der Ökonomie,

nimmt relativ an Bedeutung ab. Je knapper die Zeit und je verfloch-

tener die Ereignisse, desto dringender die effektive Koordination der

Verhaltenserwartungen. Und genau das ist - nach Max Weber, Talcott

Parsons oder Niklas Luhmann - die eigentliche Funktion von Recht

i.w.S., d.h. Herstellung, Erzeugung, Management und Sanktionierung

kongruent erwartbarer Entscheidungen. Interdisziplinäre Forschung

zwischen Ökonomen, Juristen, Soziologen und Politologen tut mehr denn

je not.

Ich möchte diese These, sozusagen die Rahmenthese meines Beitrags,

mit der Erfahrung eines erfolgreichen TextilUnternehmers illustrie-

ren. Zu einem der wichtigsten Kriterien des Erfolgs zählt er die Ver-

läßlichkeit, und was anders ist Verläßlichkeit als kongruent erwart-

"Wir können Recht nunmehr definieren als Struktur eines sozialen
Systems, die auf kongruenter Generalisierung normativer Verhaltens-
erwartungen beruht." (Niklas Luhmann, Rechtssoziologie 1, Reinbek
bei Hamburg 1972, S. 1Ü5T1
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bare Entscheidungen zwischen Produzenten, Lieferanten und Klienten?
Demgegenüber sinkt die Bedeutung von Preisen und Löhnen als Koordina-
tionsinstrument:

"Die Verläßlichkeit hinsichtlich der Lieferzeit erlangt immer grö-
ßere Bedeutung. Als ich im Alter von 24 Jahren in unsere Firma ein-
trat, bestand der Großteil unserer Kunden noch aus Meterwarenhänd-
lern. Wenn dieselben die Stoffe nicht rechtzeitig geliefert beka-
men, entging ihnen zwar ein Geschäft, sie machten aber deswegen
nicht direkt einen Verlust. Heute sind die Abnehmer zu über 90 Pro-
zent Groß-Konfektionäre, die Maschinenbänder im Schichtbetrieb lau-
fen haben. Wenn dieselben eine zugesagte Stofflief.erung nicht
rechtzeitig erhalten, steht ihnen der halbe Betrieb und sie machen
dadurch enorme Verluste. Die Einhaltung der Lieferzeiten ist also
um vieles bedeutungsvoller, als etwa vor 30 Jahren. Wenn man mit
Kunden in einer halb privaten, gelösten Stimmung spricht, so geben
sie auch ohne weiteres zu, daß ihnen das gleiche Produkt zu einem
15 Prozent billigeren Preis nichts nützt, wenn sie Angst haben müs-
sen, es könnte zu spät geliefert werden. Hier haben Firmen in Län-
dern mit wenig Streiks und verläßlicher Arbeiterschaft einen großen
Vorteil."4

Aus der Erfahrung dieses TextilUnternehmers, offensichtlich ein Zu-
lieferer-Betrieb, läßt sich noch eine weitere Verallgemeinerung zie-
hen, die direkt zum Thema der Flexibilität hinführt: die zunehmende
Verflechtungstendenz erhöht nicht nur die Bedeutung der Kongruenz von
(wechselseitigen) Verhaltenserwartungen und ihrer effektiven Sanktio-
nierung, sondern auch die Bedeutung der Mengenflexibilität gegenüber
der Preisflexibilität. Zunehmende Kapitalisierung der Produktion ver-
längert den Zeithorizont der Amortisierung der Produktionsanlagen,
während der Zeithorizont der Endnachfrager sich verkürzt und größere
Vielfalt der Güter oder Dienstleistungen erfordert. Inkongruenz der
Zeit- und Sachperspektiven zwischen Angebot und Nachfrage ist die
Folge.

Anpassungsstrategien der Angebotseite sind einerseits der Versuch,
die Zeit- und Sachperspektive der Nachfrager durch Mode und Werbung
zu fixieren und zu vereinheitlichen, andererseits Flexibilisierung
der Produktionsanlagen durch neue Technologien, die kleinere und
variationsreichere Serien ermöglichen. Diese Strategien sind durchaus
erfolgreich, reichen jedoch nicht aus. Eine dritte Flexibilisierungs-
strategie gewinnt an Bedeutung, nämlich die Flexibilisierung des Ar-

Wilhelm Hladik, Optimist - nach 40 Jahren in Europas Textilindu-
strie, o.J. und o.O., Mimeo.
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beitskräfteeinsatzes, die wiederum in zwei Varianten erzielt werden

kann: Variation der Menge durch Heuern und Feuern (vor allem in Ame-

rika praktiziert) oder durch Arbeitszeitvariation der gleichen 'Kopf-

menge' (vor allem in Japan und in der Bundesrepublik praktiziert),

sowie Variation des 'Humankapitals1 durch Verbreiterung der Qualifi-

kationen.

Damit sind die strategischen Optionen der Regulierungs-/Deregulie-

rungsdebatte abgesteckt. Prinzipiell sind diese Optionen zwar kombi-

nierbar und zum Teil ergeben sich notwendige komplementäre Beziehun-

gen. Beispielsweise wird die Flexibilisierung des Kapitaleinsatzes

auch flexiblere und breitere Qualifikationsprofile der eingesetzten

Arbeitskräfte erfordern. Typisch für die derzeitige Debatte ist je-

doch eine politische Frontenbildung um den Begriff der Flexibilisie-

rung, der ich mich nun zuwende. Offensichtlich fordern die durch neue

Technologien und zunehmende Weltmarktverflechtung veränderten "Kräf-

tefelder" zu einem neuen Arrangement der politischen Machtstrukturen

heraus.

(2) Unter den Ökonomen gab und gibt es bekanntlich solche und solche

Auguren ("Deuter des Vogelfluges"): hier die Keynesianer, die die

Arbeitslosigkeit vor allem als Nachfragemangel deuten, dort die Mone-

taristen und Neo-Liberalen, die auf die Lohnkosten als das Hauptübel

zeigen. Dazwischen finden sich wissenschaftliche Lebenskünstler, die

beide Rollen zu spielen verstehen.

Diese ökonomischen Schulen haben sich zur Unüberschaubarkeit diffe-

renziert, doch die Nachfrage nach ihnen sinkt. Kein Wunder, daß neue

Auguren auftreten: nicht zu wenig Nachfrage, nicht zu viel Lohn ist

es, seht: zu viel Recht verursacht Arbeitslosigkeit. Befreit den Ar-

beitsmarkt von seinen regulativen Banden, macht ihn "gelenkiger",

Vgl. beispielhaft die Studien von Horst Kern/Michael Schumann, Das
Ende der Arbeitsteilung?, München 1984; Michael J. Piore/ChäFles
F. Säbel, Das Ende der Massenproduktion (The Second Industrial
Divide), Berlin 1985; Arndt Sorge, Informationstechnik und Arbeit
im sozialen Prozeß, Frankturt/New York 1985.

Vgl. Günther Schmid, Strukturierte Arbeitslosigkeit und Arbeits-
mark t'pTrTTTkTTöTiTgstein/Ts. 1980, S. 99-101.
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"elastischer", "flexibler": die richtige Nachfrage, der richtige Lohn

zur Herstellung des Gleichgewichts wird sich dann von selbst ein-

stellen.

Einige Auguren wechselten auch nur den Standort. So beispielsweise
der wortgewaltige U.S.-Ökonom Lester Thurow, der die "Vogelschau"
seines neuesten Standorts immer in pinkfarbener "Nullsummen-Robe"
bekannt gibt. Hier seine neueste Deutung, die. für die neue vorherr-
schende ökonomische Meinung repräsentativ ist:

"Die Europäer sind sich bewußt, daß sie neue Arbeitsplätze in inno-
vativen Industrien schaffen müssen. Doch eine ganze Reihe von Lohn-
und Arbeitsmarktbedingungen verhindert den notwendigen Wandel. Am
dramatischsten ist die Unfähigkeit der Betriebe, bedingungslos ein-
stellen oder kurzfristig und ohne größere Abfindungszahlungen ent-
lassen zu können. Wenn die Europäer neue Betriebe haben wollen, um
in Computer oder andere Hochtechnologie-Produkte zu investieren,
brauchen diese neuen Firmen die Möglichkeit, ihre Beschäftigung
schnell auszudehnen, wenn die Nachfrage wächst, und die Leute
schnell feuern zu können, wenn die Nachfrage fällt. Arbeit ist
wirklich ein variabler Kostenfaktor. Aber in Frankreich, beispiels-
weise, muß die Entlassung ein Jahr vorher angekündigt werden und
außerdem sind Abfindungszahlungen fällig. Wer kann schon eine klei-
ne Firma mit einem enormen Kapital stock gründen und diese Ver-
pflichtungen erfüllen? Dazu kommt, daß die Europäer das generöseste
Arbeitslosenversicherungssystem der Welt haben. Das bedeutet dop-
pelte Versicherung - gegen Entlassung und gegen den Verlust des
Einkommens. Auch die europäischen Löhne stellen neue und kleine
Firmen vor große Probleme. Bei einem vernünftigen Dollarwert ist
der durchschnittliche Lohn in den Vereinigten Staaten und in
Deutschland nicht sehr unterschiedlich. Aber in den Vereinigten
Staaten gibt es eine größere Lohndifferenzierung, die eine ganze
Reihe von Niedriglohnindustrien ermöglichen, die in Europa nicht
existieren können. Unser Mindestlohn beträgt 30-40 Prozent des
durchschnittlichen Lohnsatzes in den Vereinigten Staaten, während
der holländische Mindestlohn 90 Prozent des durchschnittlichen Ar-
beitslohnes beträgt und auch durchgesetzt wird. Unser Mindestlohn
wird nicht durchgesetzt. Die Europäer sind mit hohen sozialen Zu-
satzkosten und mit rigiden Vorschriften für die Beschäftiger kon-
frontiert; viele dieser Vorschriften sind gesetzlich verankert,
viele werden als selbstverständlich erachtet. In Belgien muß jeder
Betrieb jedem Arbeiter gesetzlich einen 6-wöchigen Urlaub gewähren,
in Deutschland gibt es 42 gesetzliche Urlaubs- oder Feiertage. Wir
haben ungefähr 12. Solche Anforderungen erhöhen die europäischen
Arbeitskosten enorm, so daß der Preis der Arbeit gegenüber dem
Preis des Kapitals gestiegen ist, während in den Vereinigten Staa-
ten das umgekehrte passiert ist. Es ist äußerst schmerzhaft, diese
Entwicklung umzukehren. Alle drei Regionen - Europa, Japan und die

Lester Thurow, "Healing with a Thousand Bandages", in: Challenge,
Nov./Dec. 1985, S. 29 (aus einem Interview anläßlich der
Vorstellung des neuen Buches "The Zero-Sum Solution").
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Vereinigten Staaten - haben große strukturelle Anpassungsprobleme
zu bewältigen; lang eingefahrene Institutionen müssen geändert
werden."

Das Rezept, das der Weltökonom Thurow den Europäern vorschlägt, ist

klar: macht den Unternehmern Heuern und Feuern leichter und reduziert

die angeblich excessiven Sozialleistungen. Die Zahl der Auguren in

Europa, die den "Vogelflug" genauso deuten, wächst - leider - expo-

nentiell. Immerhin läßt Thurow erkennen, daß eine so verstandene

Flexibilität des Arbeitsmarktes nicht alles ist. Denn der amerikani-

sche Arbeitsmarkt scheint zwar diesen Vorstellungen von Flexibilität

zu entsprechen, dennoch steht die amerikanische Ökonomie nach Thurows

Meinung vor einem Desaster: die Steigerung der Produktivität sei

gleich null, es werde zuviel konsumiert, zu wenig gespart und zu we-

nig investiert. Hier erscheint Europa als Vorbild für Amerika: die

Qualifikation der Arbeitskraft und die Sparquoten müssen auf euro-

päisches Niveau steigen.

(3) Thurows Rundumschlag ist mehr irritierend als "durchdringend"

(thourough): alle hochentwickelten Industrie-Nationen stehen angeb-

lich vor der Notwendigkeit, ihre eingefahrenen Institutionen grundle-

gend zu ändern, obwohl die Institutionen wie auch die ökonomischen

und arbeitsmarktpolitischen Leistungsbilanzen dieser Länder zum Teil

völlig unterschiedlich sind. Thurows "Nullsummen-Lösung" besteht in

einem eklektischen Herauspicken der institutionellen Rosinen der ver-

schiedenen kulturellen Traditionen: den Europäern wird der amerikani-

sche und japanische, den Amerikanern der japanische und europäische,

und den Japanern der amerikanische und europäische Spiegel vorge-

halten.

Erkenntnistheoretisch läuft Thurows Argumentation auf ein beliebiges

"post hoc ergo propter hoc" hinaus, eine logische - geschweige denn

eine empirische - Stringenz ist nicht zu erkennen. Dies läßt sich da-

durch veranschaulichen, daß sich seinen Thesen ohne Mühe Gegenthesen

entgegenstellen lassen, die auf Grund empirischer Erfahrung die glei-

che, wenn nicht größere ad hoc-Plausibilität beanspruchen können:

- Besteht nicht ein Zusammenhang zwischen der hohen Produktivitäts-

rate und dem scheinbar inflexiblen Arbeitsmarkt in Europa? Ist

nicht hohe Produktivität Voraussetzung für generöse Transferlei-
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stungen und umgekehrt? Wie erklärt der "Nullsummen-Theoretiker"
z.B. die Tatsache, daß in der dynamischen und vielleicht wirt-
schaftsstärksten Region Europas, nämlich in Baden-Württemberg,
gleichzeitig starke und aggressive Gewerkschaften vorhanden sind,
die - neben mächtigen Betriebsräten - Heuern und Feuern kontrol-
lieren?

- Sind hohe Sozialleistungen vielleicht sogar Voraussetzung einer
hohen Flexibilität des Arbeitsmarktes, allerdings einer anders ge-
arteten Flexibilität, als sie in Thurows Zitat angedeutet wird?
Fällt es den Gewerkschaften nicht leichter, technischen Wandel zu
akzeptieren oder gar zu unterstützen, wenn sie wissen, daß ihre
(potentiellen) Mitglieder sozial gut" abgesichert sind? Fällt es
einem Unternehmen nicht leichter, maßvolle wirtschaftsbedingte Ent-
lassungen auszusprechen, wenn es weiß, daß die entlassenen Arbeiter
oder Angestellten nicht ins Bodenlose fallen? Ganz zu schweigen von
den Möglichkeiten der Kurzarbeit, um Produktionsschwankungen aufzu-
fangen, oder anderer arbeitszeitpolitischer Varianten?

- Stimmt also überhaupt die These von der Inflexibilität des europäi-
schen, insbesondere des deutschen Arbeitsmarktes? Ist es nicht
denkbar, daß die vielleicht mangelnde externe Flexibilität - d.h.
Heuern und Feuern je nach Bedarf - durch interne Flexibilität im

o

Betrieb oder am Arbeitsplatz wettgemacht wird?

- Was ist eigentlich der Beurteilungsmaßstab für die Flexibilität des
Arbeitsmarktes? Ist "mehr Arbeit" wirklich in jedem Falle ein sinn-
volles gesellschaftliches Ziel? Wollen wir - um es mit einer pole-
mischen Analogie auszudrücken - wieder frühliberale Zustände des
beginnenden 19. Jahrhunderts herstellen, in denen durch Deregulie-
rung von Zunftregeln und Abschaffung arbeitsrechtlicher Orders auf-
geklärter Monarchen oder Fürsten beispielsweise erst Fabrikarbeit

Q

von Kindern im großen Stil möglich wurde? Oder geht es nicht viel-

Vgl. dazu Werner Sengenberger, "Das amerikanische Beschäftigungs-
system - dem deutschen überlegen?", in: Wirtschaftsdienst,
H. 8/1984, S. 400-406.

g
Vgl. dokumentarisch dazu Wilhelm Ebel, Quellen zur Geschichte des
deutschen Arbeitsrechts (bis 1849), üottingen/Berlin/Frankfurt
1964.
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mehr um eine bessere Verteilung gesellschaftlich notwendiger Ar-
beitszeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Arbeits- und Lebens-
bedingungen?

Diese und andere Fragen machen deutlich, daß die Zusammenhänge zwi-
schen Rechten, die auf dem Arbeitsmarkt gelten, und Flexibilität,
ebenso wie die Zusammenhänge zwischen Flexibilität und Struktur wie
Niveau der Beschäftigung komplexer Natur sind. Weder die politisch
pointierte Kausalbeziehung "Mehr Arbeit durch weniger Recht", noch
der Umkehrschluß "Weniger Arbeit durch mehr Recht", noch die Gegen-
these "Mehr Arbeit durch mehr Recht" oder ihr Umkehrschluß "Weniger
Arbeit durch weniger Recht" werden sich mit einem klaren Ja oder Nein
beantworten lassen. Mit wissenschaftlicher Seriosität haben solche
vereinfachenden Behauptungen wenig zu tun. Die Debatte über Regulie-
rung und Deregulierung der Arbeitsbeziehungen muß, wie Friedrich
Buttler es so schön formuliert hat , "von ihrer untheoretischen
Spontaneität" befreit und auf eine befriedigende analytische, empi-
rische und theoretische Basis gestellt werden.

Im folgenden sollen dazu einige begriffliche und theoretische Hilfe-
stellungen gegeben werden. Um bloße Begriffsübungen zu vermeiden,
möchte ich die Regulierungsdebatte auf das Flexibilisierungsthema
Arbeitszeit konzentrieren und in diesem Rahmen wiederum den Schwer-
punkt auf die Regulierung der Teilzeitarbeit, der Überstunden und der
Kurzarbeit" setzen. Meine Fragen zielen also auf die verteilungspoli-
tische Dimension der Beschäftigungspolitik, d.h. auf das Ziel der
gleichmäßigeren Verteilung vorhandener Arbeitsnachfrage (und damit
von Einkommensquellen), ohne damit die Bedeutung wachstumsorientier-
ter Beschäftigungspolitik zu leugnen.

Wie steuert nun das Recht den Arbeitsmarkt? Was und wer wird gesteu-
ert? Was sind die Wirkungsbedingungen regulativer Steuerung? Gibt es
erkennbare Zusammenhänge zwischen Regulierungsformen und Flexibili-
täts- oder Rigiditätsmerkmalen des Arbeitsmarktes? Welches sind die

Vgl. Friedrich Buttler, "Regulierung und Deregulierung der
Arbeitsbeziehungen", Beitrag auf der Jahrestagung des Sozial-
politischen Ausschusses des Vereins für Socialpolitik in Trier,
August 1985, mimeo, S. 29.
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erfolgversprechensten regulativen Steuerungsinstrumente im Hinblick
auf eine Arbeitszeitpolitik, die folgenden Kriterien/Bedingungen zu
genügen hat:

- das nachgefragte Arbeitsvolumen soll gleichbleiben, wenn möglich
sogar steigen;

- die durch Arbeitsumverteilung geschaffenen Arbeitsplätze sollen im
Hinblick auf Einkommen, Qualifikation, Stabilität und Aufstiegsmög-
lichkeiten nicht diskriminierend wirken.

3. Rechtliche Formen der Steuerung des Arbeitsmarktes am Bei-
spiel von Teilzeitarbeit, Kurzarbeit und Überstunden

Recht kann verschiedene Formen annehmen, wobei die Unterscheidung in
Verhaltensregeln und Regelungsangebote nützlich ist. Verhaltensre-
geln schreiben vor, etwas zu tun (Gebote) oder zu unterlassen (Ver-
bote). Regelungsangebote stellen normative Richtlinien für soziale
Beziehungen oder für Beziehungen zu Sachen (z.B. Vertrags-, Mitwir-
kungs-, Eigentumsregelungen) zur Verfügung, von denen man Gebrauch
machen kann oder auch nicht. Die Frage der Geltung von Regelungsan-
geboten ist also nicht eine nach Einhaltung oder Nichteinhaltung,
sondern eine danach, inwieweit davon Gebrauch gemacht wird.

3.1 Verhaltensregeln

Verhaltensregeln können ein konkretes Verhaltensziel (Norm) nennen
oder bei bestimmten Entscheidungen auch nur ein Verfahren vorschrei-
ben-, ohne die Entscheidung selbst schon vorwegzunehmen. Die normati-
ven Verhaltensregeln lassen sich wiederum - geht man von einem weiten
regulativen Begriff aus - unterscheiden in immaterielle und mate-
rielle. Immaterielle Verhaltensregeln steuern Verhalten über Verhal-
tensstandards, während materielle Verhaltensregeln das Arbeitsmarkt-
verhalten über öffentliche Transfers oder Dienstleistungen (positive
oder negative Anreize) steuern. Immaterielle Regulierung setzt die

Erhard Blankenburg, "Über die Unwirksamkeit von Gesetzen", in:
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Bd. LXII, 1977, S. 37.
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Befähigung des Adressaten zum gewünschten Verhalten voraus, materiel-

le Regulierung setzt an der Befähigung zu einem bestimmten Verhalten

selbst an.

(1) Ein immaterielles Gebot im Rahmen arbeitszeitorientierter Ar-

beitsmarkt- und Beschäftigungspolitik ist z.B. - nach dem Beschäf-

tigungsförderungsgesetz (BeschFG) vom 30. April 1985 - die Pflicht

des Arbeitgebers, "einen Arbeitnehmer, der ihm gegenüber den Wunsch

nach einer Veränderung von Dauer oder Lage seiner Arbeitszeit ange-

zeigt hat, über entsprechende Arbeitsplätze zu unterrichten, die in

dem Betrieb besetzt werden sollen" (§ 3 BeschFG). Diese Informations-

pflicht begründet zwar keinen Rechtsanspruch, verbessert jedoch die

Chancen für die (schon) Beschäftigten, flexible Arbeitszeiten zu wäh-

len.

Informationspflichten gegenüber der Betriebsvertretung und dem Ar-

beitsamt gibt es auch bei Kurzarbeit (§§ 63 ff AFG). Die heute noch

geltende Arbeitszeitordnung (AZO) von 1938 enthält neben der Festle-

gung von Regel- und Höchstarbeitszeiten (vgl. Verbote) auch Gebote,

innerhalb derer unterschiedliche Arbeitszeiten an einzelnen Tagen

gegeneinander verrechnet werden können, ohne daß Mehrarbeit anfällt.

Bei regelmäßigen Arbeitszeitverkürzungen an einzelnen Werktagen und

bei betrieblich erforderlicher ungleichmäßiger Verteilung der Ar-

beitszeit beträgt der Ausgleichszeitraum zwei Wochen, bei unregel-

mäßig anfallenden kürzeren Arbeitszeiten fünf Wochen (AZO § 4,1 und
122). Diese Frage der Ausgleichszeiten ist verständlicherweise ein

großer Konfliktpunkt zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite;

pointiert formuliert können die Ausgleichszeiten für die Arbeitgeber

nicht lang genug, für die Arbeitnehmer nicht kurz genug sein, es sei

denn, sie erhalten die Freiheit, über die Inanspruchnahme der Aus-

gleichszeiten selbst zu entscheiden.

(2) Gebote, die materielle Eigentumsrechte tangieren, ergeben sich im

Zusammenhang mit Regelungen des Sozialversicherungsrechts oder mit

dem Steuerrecht. So können sich z.B. die Abgaben zur Sozialversiche-

rung je nach Ausgestaltung als materieller Anreiz oder als Barriere

12
Ausführlicher dazu vgl. Michael Weidinger/Andreas Hoff, Mehrarbeit
und Mehrarbeitspolitik in der Bundesrepublik Deutschland, Bericht
für ILO, Berlin 1984.
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für TZ-Arbeit auswirken: Beitragsbemessungsgrenzen nach oben oder
13

pauschale pro Kopf-Abgaben sind Barrieren für TZ-Arbeit, hohe Ge-

ringfügigkeitsgrenzen und progressive Abgaben wirken.sich vermutlich

als Anreiz für mehr TZ-Arbeit aus.

In der AZO wird auch die Mehrarbeitsvergütung geregelt. Dieses mate-

rielle Gebot legt fest, was unter angemessener Vergütung zu verstehen

ist, wobei die Beteiligten freilich andere Regelungen (vgl. verfah-

rensmäßige Regelungsangebote) vereinbaren können. "Als angemessene

Vergütung gilt, ..., ein Zuschlag von fünfundzwanzig vom Hundert"

(AZO, § 15, Abs. 2). Unter dem Gesichtspunkt der Arbeitsmarktflexi-

bilisierung wird zu prüfen sein, ob dieser Regelsatz einschränkende

oder begünstigende Wirkung für den Einsatz von Überstunden hat. Das

Steuer- und Sozialversicherungsrecht kann auch für Überstunden indi-

rekte materielle Anreizwirkungen ausüben. Progressive Steuersätze

mindern die finanzielle Anreizwirkung von (bezahlten) Überstunden für

höhere Einkommensbezieher, Beitragsbemessungsgrenzen nach oben erhö-

hen die Anreizwirkung für Unternehmen wie für Arbeitnehmer.

(3) Ein verfahrensmäßiges Gebot ist z.B. die Mitbestimmungspflicht

des Betriebsrates (§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG) bei Einführung von TZ-

Arbeit in starrer oder flexibler Form, insoweit es um die erforderli-

che Festlegung der Lage der Arbeitszeit geht. Dort, wo die Arbeits-

zeitregelung eines einzelnen Arbeitnehmers die Belange anderer Ar-

beitnehmer nicht berührt, wo mit anderen Worten der "kollektive Be-

zug" fehlt, kann die Lage der Arbeitszeit allein durch Vereinbarung

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer festgelegt werden. Das wird die

Regel sein. Dagegen ist die vorübergehende Verkürzung oder Verlänge-

rung der Arbeitszeit der TZ-Beschäftigten (Überstunden/Kurzarbeit)

gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG mitbestimmungspflichtig und durch
14Betriebsvereinbarung zu regeln.

Irland ist ein Beispiel für pauschale Abgaben zur Sozialversiche-
rung (Harald Bielenski, "Barrieren gegen eine flexiblere Arbeits-
zeitgestaltung", in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung, H. 3, 1979, S. 304); entsprechend hat Irland auch
eine der niedrigsten TZ-Quoten im EG-Bereich.

14
Andreas Hoff/Michael Wefdinger, Handbuch Teil zeitarbeit. Hilfen
zur Einführung, Organisation und vertraglichen Gestaltung von
Teilzeitarbeit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Forschungs-

(Fortsetzung Fußnote)
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Rigidere oder weitergehende Verfahrensregeln gibt es bei Überstunden

und Kurzarbeit für Vollzeitarbeitende. Überstunden und Kurzarbeit

unterliegen grundsätzlich der Mitbestimmung durch den Betriebsrat,

und bei Anträgen des Arbeitsamtes auf Kurzarbeit ist eine Stellung-

nahme des Betriebsrats beizufügen (§ 72 AFG). Der Betriebsrat kann

sogar selbst Anzeige erstatten, und die Rechtsprechung hat in Inter-

pretation des § 72 Abs. 1 AFG bzw. § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG und auf

Reaktion einer konkreten Klage der Betriebsvertretung das Initiativ-

recht auf Kürzarbeit zugesprochen, wenn sie glaubhaft machen kann,

daß mit Kurzarbeit die Entlassung von Arbeitnehmern verhindert werden

kann (Grundsatzentscheidung des Ersten Senats des Bundesarbeitsge-

richts 1 ABR 15/84 vom 4.3.1986).

(4) Beispiel für ein normatives Verbot ist das Verbot der

unterschiedlichen Behandlung teil zeitbeschäftigter Arbeitnehmer ge-

genüber vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern, "es sei denn, daß sach-

liche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen"

(§ 2 BeschFG). Vor dem BeschFG von 1985 war Teilzeitarbeit praktisch

ungeregelt.

Ein weiteres Verbot ist die Überschreitung der gesetzlichen Höchst-

arbeitszeit von 48 Stunden pro Woche und die darüber hinaus erlaubte

Überstundenzahl (an 30 Tagen im Jahr bis zu 2 Stunden). Daraus ergibt
15

sich eine Zahl von 444 möglichen Überstunden pro Jahr . Eine viel-

fach geforderte weitere Begrenzung der zulässigen Überstundenzahl war

für das Beschäftigungsförderungsgesetz von 1985 vorgesehen, wurde je-

doch aufgrund des Widerstandes der Arbeitgeberverbände aus dem Ge-

setzesentwurf herausgenommen. Ein generelles Überstundenverbot gilt

für Jugendliche und werdende Mütter. Die Novellierung (1984) des Ju-

gendarbeitsschutzgesetzes von 1976 hat allerdings durch verfahrens-

mäßige Regelungsangebote die Arbeitszeitbedingungen von Jugendlichen

(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener Seite)
bericht 127 des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung),
Bonn/Berlin 1985, AI3, A14.g

15 Bielinski a.a.O., S. 302 (48 x 8 + 30 x 2 = 444); bei jeder
weiteren Reduzierung der tariflichen Arbeitszeit (also etwa bei
allgemeiner Durchsetzung der 38,5-Stunden-Woche), aber bei
gleichbleibender gesetzlicher Regelarbeitszeit, erhöht sich
automatisch die Zahl der möglichen Überstungen.
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derjenigen der erwachsenen Arbeitnehmer etwas angenähert: Tarif- und
Betriebsvereinbarungen können von den gesetzlichen Regelarbeitszeiten
für Jugendliche unter bestimmten Bedingungen abweichen (§§ 21a und b
JArbSchG).

Auch im Zusammenhang mit Kurzarbeit gibt es verschiedene Verbotsrege-
lungen, die vor allem die mißbräuchliche Inanspruchnahme dieses In-
struments - zum Beispiel branchenübliche, saisonal bedingte Kurzar-
beit - ausschließen sollen.

(5) Ein verfahrensmäßiges Verbot ist z.B. die Regelung der Dauer der
regelmäßigen Arbeitszeit durch eine Betriebsvereinbarung. Das Mitbe-
stimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG deckt dies nicht mit ab.
Auch eine freiwillige Betriebsvereinbarung nach § 88 BetrVG über die
Arbeitszeitdauer scheitert normalerweise am Tarifvorbehalt, durch den
üblicherweise tarifvertraglich geregelte Arbeitsbedingungen der be-
trieblichen Mitbestimmung entzogen werden (vgl. § 77 Abs. 3 BetrVG),
und am Vorrang der gerade für Teil zeitarbeit typischen einzelvertrag-
lichen Regelung der Arbeitszeitdauer .

Die scharfe Trennung der Begriffe läßt sich in der Praxis jedoch
nicht durchhalten. Konkrete Gebote oder Verbote sind oft interpreta-
tionsbedürftig und bedürfen zur Klärung eines Verfahrens. Das gilt
besonders für Generalklauseln, etwa der oben erwähnten Ausnahmerege-
lung, daß nur "Sachliche Gründe" diskriminierende Behandlung von
Teilzeitarbeit rechtfertigen. Liegen Interessenkonflikte vor, wird
die Wirksamkeit derartiger Generalklauseln durch ökonomische und po-
litische Machtstrukturen unterlaufen. Umgekehrt entwickeln sich aus
verfahrensmäßigen Geboten und Verboten Rechtspraktiken (Präzendenz-
fälie), die zu konkreten Verboten und Geboten werden. Die Wirksamkeit
von Verboten oder Geboten zugunsten von Arbeitnehmern hängt dann sehr
stark von der Mobilisierung des Rechts ab, und aus der Praxis wissen
wir, das sozial Schwache oft über ein geringes Mobilisierungspoten-
tial verfügen.

Hoff/Weidinger 1985:A14.
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3.2 Regelungsangebote

Auch bei Regelungsangeboten kann zwischen normativen.und verfahrens-
mäßigen unterschieden werden, und bei normativen Regelungsangeboten
wiederum zwischen immateriellen und materiellen; Kombinationen sind
selbstverständlich'möglich, etwa wenn eine Regelungsmaterie (bei-
spielsweise Vorruhestand) freiwilligen Tarifverträgen überlassen
bleibt, die dann bei Erfüllung bestimmter Bedingungen mit staatlichen
Subventionsangeboten ergänzt werden.

(1) Ein immaterielles Regelungsangebot ist das Angebot des Gesetzge-
bers an die Tarifpartner, Tarifverträge allgemeingültig zu erklären.
Dieses Regelungsangebot wird vorzugsweise für Manteltarifvertrage, in
denen allgemeine Arbeitsbedingungen (Vertragsschluß, Arbeitszeit,
Urlaub, Kündigungsfristen usw.) geregelt werden, weniger dagegen für
Lohntarifverträge in Anspruch genommen.

(2) Als materielle Regelungsangebote werden vorzugsweise Lohnsubven-
tionen praktiziert, beispielsweise Subventionen für die Errichtung
zusätzlicher TZ-Arbeitsplätze. In einigen Ländern gab es zeitweise
auch Programme (z.B. in Holland), die einen Einkommensersatz für
VZ-Arbeitnehmer anboten, wenn sie freiwillig auf einen TZ-Arbeits-
platz wechselten. Häufig werden solche (materiellen) Regelungsange-
bote wieder mit Geboten oder Verboten verknüpft, d.h., die Bedingun-
gen der Inanspruchnahme und der Kreis der möglichen Teilnehmer werden
mehr oder weniger detailliert geregelt. Die Ausgestaltung dieser Kon-
ditionen und die damit erzielte Balance zwischen Anreiz und Kontrolle
sind entscheidend für Inanspruchnahme und Wirksamkeit solcher Rege-
lungsangebote (vgl. Kap. 3).

Zu den konkreten materiellen Regelungsangeboten gehören auch Rechts-
ansprüche auf Leistungen, insofern eine solche Leistung erst auf in-
dividuellen Antrag wirksam wird. Die Wirksamkeit solcher Rechtsan-'
Sprüche hängt also stark vom individuellen Inanspruchnahmeverhalten
ab. Das wird z.B. deutlich beim Elternschaftsurlaub - eine besondere
Form flexibler TZ-Arbeit -, der in der Regel nur von Frauen in An-

Alfred Söllner, "Rechtliche Determination des Arbeitnehmerein-
kommens", in: M. Kittner (Hrsg.), Arbeitsmarkt-ökonomische,
soziale und rechtliche Grundlagen, Heidelberg 1982, S. 311.
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Spruch genommen wird. Auch das Kurzarbeitergeld (68 % des entgangenen
Lohns) ist in Form eines Rechtsanspruchs geregelt, der bei Erfüllung
bestimmter Bedingungen notfalls eingeklagt werden kann, in der Praxis
jedoch vom (Inanspruchnahme-)Verhalten der Betriebe abhängt. Bei
langjähriger Wirkung solcher Regelungsangebote entwickeln sich jedoch

1 o

durch Erfahrung und Lernen Verhaltensroutinen.

(3) Ein verfahrensmäßiges Regelungsangebot ist beispielsweise der
Vorrang von Tarifverträgen vor gesetzlichen oder anderen kollektiven
Regelungen, von dem die Tarifpartner Gebrauch machen können oder auch
nicht. Dieser Regulierungstyp eignet sich vor allem als Ergänzung für
Verbote und Gebote, deren flächendeckend geltenden Regelungen allen-
falls Mindeststandards regulieren, der Komplexität der wirklichen
Arbeitsmarkt- und Lebensumstände jedoch nicht gerecht werden können.

Es ist zu erwarten, daß durch die regionale und sektorale Differen-
zierung (Feinregulierung), die mit derartigen Tariföffnungsklauseln
möglich wird, die Arbeitsbedingungen gegenüber den gesetzlichen Min-
deststandards verbessert werden. In der Regel trifft dies wohl auch
zu. Um so überraschender ist es daher, wenn solche Tariföffnungsklau-
seln ausdrücklich dazu eingeführt werden, daß aus dem Ergebnis der
Verhandlungen auch (gegenüber den gesetzlichen Standards) schlechtere
Arbeitsbedingungen resultieren dürfen.

Ein Beispiel dafür ist der § 6 Abs. 1 BeschFG, wonach durch Tarifver-
trag von den Vorschriften zum Abschnitt Teilzeitarbeit "zuungunsten
des Arbeitnehmers" abgewichen werden kann. Der Gesetzgeber - so ein
Kommentar dazu - geht in diesem Falle davon aus, daß die Tarifver-
tragsparteien sachlich gerechtfertigte Ausnahmebestimmungen zu den
gesetzlichen Regelungen, insbesondere an den Besonderheiten verschie-
dener Branchen orientierte Regelungen, treffen werden. Wegen des
Machtgleichgewichts zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden
wird davon ausgegangen, daß die sozialen Schutzinteressen der Arbeit-
nehmer dabei ausreichend berücksichtigt werden. Auch "Kirchen und
öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften können in ihren Rege-
lungen von den Vorschriften dieses Abschnitts abweichen".

Günther Schmid/Klaus Semlinger, Instrumente gezielter Arbeits-
marktpolitik. Kurzarbeit, Einarbeitungszuschüsse, Eingliederungs-
beihilfen, Königstein/Ts. 1980, S. 54 ff.
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Tariföffnungsklauseln zuungunsten der gesetzlichen Mindeststandards
liegen zwar in der Logik des Tarifvorbehalts, schwächen jedoch die
Arbeitnehmerseite, weil sie nun u.U. selbst um die Einhaltung von
Mindeststandards kämpfen muß, wenn die andere Seite Substandards für
selbstverständlich hält oder auch nur verhandlungstaktisch ausnutzt.

Tarifliche Regelungen können auch neben oder innerhalb des geltenden
Rechts treten, um branchenspezifischen oder regionalen Besonderheiten
Rechnung zu tragen. So können Tarifverträge monetäre Aufstockungen
zum gesetzlich garantierten Kurzarbeitergeld regeln. Im Zusammenhang
mit der Überstundenregulierung können Tarifverträge die tägliche Ar-
beitszeit auf maximal 10 Stunden pro Tag erweitern (§ 7 AZO), aber
auch die gesetzlich erlaubte Überstundenzahl unterschreiten.

Neben dem Tarifrecht als typischen Fall für verfahrensmäßige Rege-
lungsangebote enthält auch das BetrVG zahlreiche Regelungsangebote,
die für flexible Arbeitszeitgestaltung relevant sind. Allerdings be-
treffen diese nur die Lage der Arbeitszeiten, nicht die regelmäßige
Dauer der Arbeitszeiten, für die der Tarifvorbehält gilt. Hier liegt
möglicherweise eine Barriere für die weitere beschäftigungswirksame
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, auf die später zurückzukommen
ist.

3.3 Zwischenbilanz

Es ist nun an der Zeit, eine thesenhafte Zwischenbilanz ziehen:

(1) Der kurze Abriß des Spektrums regulativer Steuerungsinstrumente
hat gezeigt, daß die Steuerung des Arbeitsmarktes über Recht sich
nicht auf Gebote und Verbote beschränkt, sondern ein wesentlich wei-

19teres Spektrum von Einflußmöglichkeiten umfaßt. Die Frage ist nicht

rn

Auf die Tatsache, daß "Steuerung durch Recht" einen weit umfang-
reicheren Bereich staatlicher Maßnahmen betrifft, als dies in der
vorherrschenden Diskussion thematisiert wird, macht auch Franz-
Xafer Kaufmann nachdrücklich aufmerksam ("Steuerung wohlfahrts-
staatlicher Abläufe durch Recht", in: D. Grimm, W. Maihofer
(Hrsg.), Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik. Jahrbuch für
Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 12, Opladen 1986, im
Erscheinen).
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"mehr" oder "weniger" Recht, sondern "welches" Recht oder schärfer:
die Frage nach der richtigen und funktionsgerechten Kombination regu-
lativer Instrumente. Recht in diesem weiter gefaßten. Sinne grenzt
nicht nur Handlungsspielraum ein, sondern kann ihn auch erweitern
oder erst schaffen. Ein Urteil der Wirksamkeit darf sich nicht auf
die einzelnen Regulierungstypen beschränken, sondern muß die fakti-
schen und möglichen Kombinationen der Regelungsinstrumente und das
Kräftefeld, in denen sie wirken, berücksichtigen.

(2) Die Demonstrations-Felder, die hier gewählt wurden, sind sehr
verschieden (durch)reguliert: Teil zeitarbeit stellt regulativ prak-
tisch noch ein weißes Feld dar. Vor dem Beschäftigungsförderungsge-
setz gab es - mit Ausnahme der indirekt wirkenden Steuer- und Sozial-
versicherungsregelung - weder begünstigende noch einschränkende Rege-
lungen. Die Überstunden-Regulierung stammt im wesentlichen noch aus
der Arbeiszeitordnung des Dritten Reiches: diese setzt durch Regel-
und Höchstarbeitszeiten einen relativ großzügigen rechtlichen Rahmen,
der durch tarifliche und betriebliche Vereinbarungen ausgestaltet
wird; einige Arbeitnehmergruppen sind durch Verbote besonders ge-
schützt. Gegenüber der Überstunden-Regulierung stellt die rechtliche
Gestaltung der Kurzarbeit einen modernen Regulierungstyp dar. In die-
sem Feld der Arbeitsmarktflexibilisierung wird gewissermaßen mit der
gesamten zur Verfügung stehenden Klaviatur rechtlicher Instrumente
gespielt: Gebote und Verbote sind effektiv mit Verfahrensregeln der
betrieblichen und überbetrieblichen Mitbestimmung (Verfahrensregu-
lierung) kombiniert und werden durch materielle Regelungsangebote
unterstützt.

(3) Auf Anhieb ist nicht zu erkennen, daß die derzeitige Regulierung
der Arbeitszeit für die Seite der Arbeitsnachfrage große beschäfti-
gungshemmende Elemente enthält, die nach Deregulierung schreien. Eher
im Gegenteil:

(a) Die derzeitige Regulierungspraxis der Teil zeitarbeit ist dadurch
gekennzeichnet, daß sie lediglich einige - an sich selbstverständ-
liche - Mindest-Standards des Arbeitnehmerschutzes formuliert. Ty-
pisch ist auch, daß erst jetzt mit dem BeschFG die ersten Regulative
flexibler Teilzeitarbeit geschaffen wurden, die jedoch noch als sehr
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zaghaft zu charakterisieren sind.So ist beispielsweise das Verbot der
ungleichen Behandlung der Teilzeitarbeit im BeschFG noch unzureichend
ausformuliert. Die Möglichkeit der diskriminierenden.Behandlung bei
Vorliegen "sachlicher Gründe" läßt noch zu viele Schlupflöcher für
die Umgehung dieses Verbotes zu, solange die Mehrzahl der Teilzeitar-
beitsplätze von minderwertigem Rang sind. Grundsätzlich sind Betriebe
frei, Arbeitsplätze mit beliebigen Arbeitszeitquanten und proportio-
nal gestaffelten Verdiensten unterhalb der durch Gesetz oder Tarif-
vertrag definierten Höchstarbeitszeit anzubieten; lediglich eine kol-
lektive Einführung der Teil zeitarbeit bedürfte der betrieblichen oder
tariflichen Mitbestimmung. Auch die Arbeitnehmer sind formal frei in
der zeitlichen Dimensionierung ihres Arbeitskräfte-Angebots; ihre
faktischen Möglichkeiten der Beeinflussung des TZ-Arbeitsplatzange-
bots sind jedoch gering.

Das - wie noch zu zeigen sein wird - im internationalen Vergleich ge-
ringe Niveau der TZ-Arbeit signalisiert jedoch, daß rechtliche Bar-
rieren oder mangelnde rechtliche Koordinierungsleistungen die Aus-
breitung einer für alle Seiten akzeptablen Teilzeitarbeit hindern. So
ist zu prüfen, ob die Steuer- und sozialrechtlichen Regelungen Bar-
rieren für ein größeres Angebot von Teil Zeitarbeitsplätzen darstel-
len. Auch die verfahrensrechtlichen Regelungen verhindern möglicher-
weise, daß von der Arbeitsangebotseite ein größerer Druck auf die
Schaffung qualifizierter Teilzeitarbeitsplätze ausgeübt wird.
Schließlich werden die Möglichkeiten materieller oder immaterieller
Regelungsangebote, die bislang fehlen (von experimentellen Episoden
wie TZ-Lohnkostenzuschüsse einmal abgesehen), zu prüfen sein.

(b) Die im internationalen Vergleich große Zahl der gesetzlich er-
laubten Überstunden im Jahr oder auch die Zuschlagsregel von 25 %
stellen auf den ersten Blick keine Flexibilitätsbarrieren dar, eher
im Gegenteil: unter beschäftigungspolitischen Gesichtspunkten, d.h.
der Reduzierung von Überstunden zugunsten von mehr Beschäftigung,
erwecken sie eher den Verdacht einer zu laschen oder phantasielosen
Regulierung.
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(c) Die Regulierung der Kurzarbeit stellt gegenüber der Regulierung
von Teilzeitarbeit und Überstunden einen modernen und im Vergleich zu
anderen Ländern fortgeschrittenen Typ des Arbeitsmarkt-Rechts dar. Es
ist daher zu fragen, ob aus der Konstruktion dieser Regulierungsform
nicht Lehren für andere arbeitsmarktpolitische Funktionen zu ziehen
sind.

Ich,wende mich nun der Empirie und Praxis von Teil zeitarbeit, Über-
stunden und Kurzarbeit zu. Das folgende Kapitel soll zeigen, ob es
Zusammenhänge zwischen Formen rechtlicher Steuerung und zeitlicher
Flexibilität des Arbeitsmarktes gibt, und welche unausgeschöpften
Handlungsspielräume einer flexiblen Arbeitszeitpolitik vorhanden
sind. Es handelt sich freilich um erste Überlegungen, die sowohl
einer besseren empirischen Fundierung als auch einer weiteren theore-
tischen Durchdringung bedürfen.

4. Wirkungsanalytische Aspekte und Handlungsspielräume flexibler

Arbeitszeitpolitik

4.1 Rechtliche Gestaltungsspielräume der Teilzeitarbeit

Die Aufmerksamkeit der Flexibilisierungs- und Regulierungsdebatte auf
Teil zeitarbeit (TZ) rechtfertigt eine jüngst von der ILO veröffent-
lichte Studie, nach der die Bundesrepublik bei TZ-Arbeit im Vergleich
zu den meisten entwickelten Industrie- und Dienstleistungs-Nationen
zurücksteht. Das gilt vor allem für die Teil Zeitbeschäftigung von
Männern (vgl. Tab. 1). Nur Frankreich, Österreich und die Schweiz
haben ähnliche oder niedrigere Teilzeit-Beschäftigungsquoten wie die
Bundesrepublik.
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Tabelle 1: Anteil von Teilzeitbeschäftigten an allen Beschäftigten

Bundesrepublik

Frankreich

Großbritannien

Japan

Kanada

Niederlande

Schweden

USA

besamt

1973

7,7

5,1

15,3

13,6

12,4

4,4

16,2

14,3

1983

12,6

9,6

18,9

15,8

15,3

21,0

24,3

14,1

f-rauen

1973

20,0

11,2

38,3

34,1

24,6

15,5

40,6

26,8

1983

30,0

20,0

41,3

29,2

26,2

49,7

37,1

22,3

Manner

1973

1,0

1,4

1,8

1,5

6,0

4,1

8,5

1983

1,7

2,5

3,3

7,1

7,6

6,8

6,0

7,7

Quelle: Chris de Neubourg, "Part-time work: An international quantr
tative comparison", in: International
Labour Review, Vol. 124, No. 5, 1986,
S. 559-576 (Zusammenfassung der
Tabellen 3 und 7).

Sowohl die Erklärung als auch die Bewertung dieser Unterschiede ist

schwierig. Dazu bedürfte es gesicherter vergleichbarer Statistiken

vor allem über die Struktur und qualitativen Merkmale der Teilzeitbe-

schäftigung. Denn es kann nicht darum gehen, TZ-Beschäftigung um je-

den Preis zu erhöhen. Darüber hinaus müßten alle für Arbeitszeit

relevanten Regulative der einzelnen Länder bekannt sein, wofür der-

zeit ebenfalls systematische und vergleichbare Unterlagen fehlen.

Einzelne empirische Studien und theoretische Überlegungen ermöglichen

jedoch auch beim derzeit unbefriedigenden Stand der Forschung erste

Hinweise, in welcher Richtung eine "präventive" Regulierung zur För-
20

derung beschäftigungswirksamer TZ-Arbeit zu gehen hätte.

ZTJ Vgl. für die Bundesrepublik: Margarete Landenberger, Aktuelle
sozialversicherungsrechtliche Fragen zur flexiblen Arbeitszeit und
Teil Zeitbeschäftigung, in: Zeitschrift für Sozialreform,
Heft 6/1985, S. 321-335 (Teil 1) und Heft 7/1985, S. 393-415
(Teil 2).
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Wie schon im Zwischenresümee erwähnt, gibt es so gut wie keine Ver-
haltensnormen (immaterielle Gebote und Verbote), welche die Arbeitge-
ber daran hindern könnten, Teilzeit-Arbeitsplätze einzurichten. Das
Fehlen normativer Mindeststandards mag jedoch Grund für die Zurück-
haltung und den Widerstand der deutschen Gewerkschaften gegen Teil-
zeitarbeit sein. Die schlechten Arbeitsbedingungen vieler Teilzeit-
plätze dienen als Legitimation für diesen Widerstand, und das Fehlen
normativer Mindeststandards wiederum nährt die schlechte Wirklichkeit
- so wird ein kleiner Teufelskreis geschlossen. Es ist daher denkbar,
daß eine inhaltliche Füllung des jetzt noch zahnlosen
§ 2 Abs. 1 BeschFG (Benachteiligungsverbot) einen Grund für die Zu-
rückhaltung der Gewerkschaften beiseite schieben und eine offensivere
Tarifpolitik zugunsten einer beschäftigungswirksamen Expansion der
Teilzeitarbeit hervorrufen könnte. Ratsam wäre daher, einige Mindest-
standards inhaltlicher oder verfahrensmäßiger Art zu konkretisieren,
z.B. Teilnahme an betrieblicher Altersversorgung, anteilige Gewährung
aller Nebenleistungen des Betriebes, Teilnahme an betrieblicher Wei-
terbildung und Unterstützung des betrieblichen Aufstiegs, Gewährlei-
stung des Prinzips der Freiwilligkeit und Regelungen über die Rück-
kehr in ein Vollzeitarbeitsverhältnis. Diese Mindest- und Rahmenbe-
dingungen wären dann durch Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen
auszufüllen.

Im Bereich verfahrensmäßiger Verhaltensregeln stellt möglicherweise
der Tarifvorbehalt für Fragen der Dauer der Arbeitszeit eine Barriere
für eine Erweiterung qualifizierter Teilzeitarbeit dar. Regelungsan-
gebote auch auf betrieblicher Ebene könnten hier Abhilfe schaffen.
Denkbar wäre beispielsweise eine Erweiterung des Betriebsverfassungs-
gesetzes dahingehend, daß den Belegschaftsmitgliedern z.B. das Recht
eingeräumt wird, in selbstgewählten Arbeitsgruppen die Sollarbeits-
zeit innerhalb der Gruppe zu verkürzen und in Abstimmung mit dem Be-
triebsrat mit der Unternehmensleitung zu verhandeln und dann inner-

21halb dieser Sollarbeitszeit die Arbeitszeit autonom zu variieren.

Zu einem entsprechenden Vorschlag vgl. Michael Weidinger, "Das
Arbeitszeitgruppen-Modell. Ein Vorschlag zur mitbestimmten be-
trieblichen Arbeitszeit-Umverteilung", in: Personal, H. 3/1985,
S. 114-117.
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Im Bereich der materiellen Verhaltensregeln könnten sich die Bei-
tragsbemessungsgrenzen zur Gesetzlichen Krankenversicherung, zur Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung zuungunsten der TZ.-Beschäftigung
auswirken, wenn Arbeitsplätze mit Löhnen/Gehältern über den Beitrags-
bemessungsgrenzen geteilt werden. Die Bedeutung dieser möglichen Be-
schäftigungsbarrieren ist in der Bundesrepublik jedoch gering, wie
Recherchen in dem von Hoff und Weidinger zusammengestellten Handbuch
für TZ-Arbeit beweisen. Allenfalls bei den höchsten Einkommensklassen
könnten sie eine Rolle spielen. Modellrechnungen und "Studien in
Großunternehmen, die bekanntlich meist mehr Sozialleistungen bieten
als kleinere Firmen, haben die gesamte diesbezügliche Mehrbelastung

je aufgeteiltem Arbeitsplatz auf maximal 1.000 DM pro Jahr geschätzt.
22

Dieser Wert dürfte die absolute Obergrenze darstellen".

Eine wirkliche Barriere für einen flexiblen Arbeitsmarkt stellen die
derzeitigen Obergrenzen der Beitragsbemessung also nicht dar. Eine
andere Frage ist, ob die derzeitigen Untergrenzen der Sozi all ei-
stungspflicht einen Anreiz bzw. eine Barriere für TZ-Beschäftigung
darstellen. Je höher die Untergrenze der gesetzlichen Arbeitgeberbei-
träge zur Sozialversicherung, desto größer der Anreiz für die Unter-
nehmen, TZ-Beschäftigung zu bevorzugen. Ein empirischer Vergleich der
TZ-Beschäftigung in Großbritannien und in der Bundesrepublik gibt

23dazu aufschlußreiche Hinweise.

In beiden Ländern sind die Arbeitnehmer u.a. von der Versicherungs-
pflicht ausgenommen, wenn eine bestimmte Verdienstgrenze (im Jahre
1983 L 29,50 pro Woche in Großbritannien und DM 390,— pro Monat in
der Bundesrepublik Deutschland) unterschritten wird. Setzt man diese
Schwellenwerte in Beziehung zu den jeweiligen gesamtwirtschaftlichen
Durchschnittsverdiensten, so ergibt sich, daß ein Arbeitnehmer in
Großbritannien bis zu 23 Prozent des nationalen Durchschnittsverdien-
stes erzielen darf, ohne der Sozialversicherungspflicht zu unterlie-
gen. In der Bundesrepublik Deutschland beträgt der entsprechende Pro-
zentsatz dagegen nur 14 Prozent. Die höhere Sozialversicherungs-

Andreas Hoff/Michael Weidinger, Handbuch Teil zeitarbeit, a.a.O.,
S. bü.

23
Karl Schoer, "TeilZeitbeschäftigung in Großbritannien und der
Bundesrepublik Deutschland", in: WSI-Mitteilungen, H. 1, 1986,
S. 21-29.
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pflichtgrenze in Großbritannien stellt einen beträchtlichen Anreiz
für die Arbeitgeber dar, Teilzeitarbeitsplätze einzurichten. Dies
gilt insbesondere für Wirtschaftszweige mit niedrigem Lohnniveau, da
es vor allem dort, z.B. durch Aufspaltung von Vollzeitstellen, mög-
lich ist, Teil Zeitpositionen mit Verdiensten unterhalb der Sozialver-
sicherungspflichtgrenze zu schaffen.

Die Studie kommt beim Vergleich der empirischen Ergebnisse überzeu-
gend zu dem Schluß, daß - neben einem Struktureffekt, der aus dem
höheren Anteil des Dienstleistungssektors an der Gesamtbeschäftigung
in Großbritannien resultiert - vor allem die deutlich höhere Gering-
fügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherungspflicht in Großbritannien
das deutlich verschiedene Niveau, aber auch die verschiedene Struktur
der Teilzeitbeschäftigung zu erklären vermag. Empirisch zeigt sich
nämlich der gravierendste Unterschied zu Großbritannien bei der Be-
trachtung der absoluten Zahlen im Sektor "Handel und Gastgewerbe",
also einem Niedriglohnsektor. In diesem Wirtschaftszweig sind in der
Bundesrepublik Deutschland 90.000 Nichtversicherungspflichtige be-
schäftigt, die entsprechende Zahl für Großbritannien beträgt dagegen
rund 650.000 und ist damit um 560.000 höher.

Während das britische Beispiel wohl keine empfehlenswerte Grundlage
für eine Reform der Teilzeitregulierung darstellt, weil eine derar-
tige Anreizpolitik über die Lohnnebenkosten die normativen Bedingun-
gen qualifizierter Teilzeitarbeit verletzt und für viele Teilzeitar-
beiter kein existenzsicherndes Einkommen gewährleistet, bietet das
schwedische Beispiel Hinweise für eine Verbesserung der Bedingungen
von Teilzeitarbeit durch materielle Regelungsangebote in Verbindung
mit normativen Rechtsansprüchen. In Schweden existiert seit Jahren
ein Recht auf Teilzeitarbeit für Eltern mit Kleinkindern und zweitens

eine Elternschaftsversicherung, die den durch Teilzeitarbeit ent-
24

stehenden Verdienstausfall teilweise ausgleicht. Derartige Rechts-
ansprüche könnten auch auf andere Arbeitnehmergruppen in besonderen

Gruppe Politik-Informationen am IIMV/Arbeitsmarktpolitik, Maß-
nahmen zugunsten einer besseren Vereinbarkeit von Familie, und
Beruf. Erfahrungen aus der DDR, Frankreich, Großbritannien und
Schweden sowie Empfehlungen für die Bundesrepublik Deutschland,
Discussion Paper IIM/LMP 82-27, Wissenschaftszentrum Berlin 1982.
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Lebenslagen ausgeweitet werden, beispielsweise auf Arbeitnehmer und

Arbeitnehmerinnen mit besondet

oder auf ältere Arbeitnehmer.'

Arbeitnehmerinnen mit besonderen Arbeitsbelastungen im Erwerbsbereich
25

Eine weitere Möglichkeit wäre eine Kopplung verfahrensmäßiger und
materieller Regelungsangebote in Analogie zum Vorruhestandsgesetz:
Einkommensverluste bei "gleitendem" Vorruhestand (etwa ab 55 Jahren)
könnten durch freiwillige Tarifverträge teilweise kompensiert und
eventuell (bei Wiederbesetzung freiwerdender Arbeitsplatzkapazitäten)
durch Zuschüsse der Bundesanstalt für Arbeit ergänzt werden.

Um das Spektrum regulativer Instrumente zu vervollständigen, sind
schließlich noch materielle Regelungsangebote in Form finanzieller
Anreize zu erwähnen. In den letzten Jahren wurden in mehreren Ländern
Initiativen zur Förderung des Ausbaus von Teil zeitarbeit durch Lohn-
kostenzuschüsse für Arbeitgeber ergriffen: in fünf Ländern der Bun-
desrepublik, in Großbritannien und den Niederlanden. Einige Länder
erprobten Maßnahmen, die bei Arbeitnehmern, die Vollzeit arbeiten
(oder arbeiten wollen), die Bereitschaft zur Teilzeitarbeit fördern
sollten. Auch hier wurden entsprechende Versuche mit direkten finan-
ziellen Anreizen unternommen, beispielsweise in den Niederlanden und
in Belgien.

Die Erfahrungen zeigen jedoch, daß weder direkte Subventionen an Ar-
beitgeber noch solche an Arbeitnehmer besonders wirkungsvoll sind: je
anspruchsvoller die arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Zu-
satzkonditionen formuliert werden, um eine hohe Qualität der neu ge-
schaffenen Teilzeitplätze zu sichern, desto größer sind Mitnahmeef-
fekte oder es werden qualitativ schlechte Teilzeit-Arbeitsplätze ge-

•pc

schaffen. Derartige materielle Regelungsangebote erfordern generell

Vgl. dazu auch Ingrid Kurz-Scherf, Zum Stellenwert der Teil zeit-
arbeit in einer emanzipatorisehen Arbeitszeitpolitik, WSI-Mittei-
lungen, H. 11/1985, S. 659-668, insbesondere S. 667.

•pc

Vgl. Bernard Casey, Governmental Measures to Promote Part Time
Working. Experiences in Belgium, France, Great Britain, The
Netherlands and the Federal Republic of Germany, Discussion Paper
IIM/LMP 83-26, Wissenschaftszentrum Berlin 1982; Renate Weit-
zel/Andreas Hoff, Öffentliche Förderung von Teil zeitarbeit?, in:
Fritz W. Scharpf u.a. (Hrsg.), Aktive Arbeitsmarktpolitik.
Erfahrungen und neue Wege, Frankfurt/New York 1982, S. 181-206.
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eine heikle Balance zwischen Anreiz und Kontrolle, die nur in selte-
27nen Fällen praktizierbar ist.

4.2 Rechtliche Gestaltungsspielräume bei Überstunden

Für das Jahr 1984 ermittelte das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung durchschnittlich 1,7 Überstunden je Arbeitnehmer und
Woche oder 73,4 Stunden im Jahr. In Beschäftigungsäquivalente umge-

28rechnet entspricht das etwa 900.000 Vollzeitbeschäftigten. In einer
weiteren Reduzierung der Überstunden liegt daher ein großes rechneri-
sches Beschäftigungspotential: selbst wenn nur ein Drittel dieses
Potentials beschäftigungswirksam verringert werden könnte, würde die
Beschäftigtenzahl um 300.000 steigen und die Arbeitslosenzahl um etwa
200.000 fallen. Angesichts solcher Größenordnungen lohnt sich die
Frage, ob nicht durch eine Veränderung der Überstunden-Regulierung
dieses rechnerische Beschäftigungspotential genutzt werden könnte.

Systematisch vergleichbare Daten für andere Länder liegen nicht vor,
so daß beim derzeitigen Stand der Forschung die Grundlagen für eine
empirisch-vergleichende Analyse der Auswirkungen unterschiedlicher
Überstunden-Regulierung fehlen. Aber auch in anderen Ländern ist das
Thema einer beschäftigungswirksamen Überstunden-Reduzierung ein Dau-
erbrenner. Ehrenberg/Schutnann beziffern die Zahl der durchschnitt-
lichen Überstunden pro Woche und je Arbeitnehmer in der Verarbeiten-
den Industrie in den USA 1977 auf 3,4 Stunden; schon eine Reduzierung

der Überstunden um 20 % erbrächte rechnerisch eine Steigerung der Be-
29schäftigung um 1,7 %. In Großbritannien entfallen auf die Voll-

Fritz W. Scharpf, "Interessenlage der Adressaten und Spielräume
der Implementation bei Anreizprogrammen", in: Renate Mayntz
(Hrsg.), Implementation politischer Programme II. Ansätze zur
Theoriebildung, Opladen 1983, S. 99-116.

28
Zur regulativen und vor allem statistischen Empirie vgl. den guten
und umfassenden Überblick von Michael Weidinger/Andreas Hoff,
1984, a.a.O.

29
Ronald G. Ehrenberg/Paul L. Schumann, Longer Hours or More Jobs?
An Investigation of Amending Hours Legislation to Create Employ-
ment, Cornell University 1982, S. 1.
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zeit-Arbeitskräfte durchschnittlich 2,6 Stunden pro Woche
(April 1984). Umgerechnet in Vollzeit-Beschäftigte reicht die Über-
stundenzahl für mehr als eine Million Arbeitsplätze.

Zunächst ist zu klären, ob der zu beobachtende Rückgang von Überstun-
den mit regulativen Veränderungen in Verbindung gebracht werden kann.
Denn das derzeitige Niveau der Überstunden ist zwar vor allem kon-
junkturbedingt niedrig, aber es hat sich seit 1975 auch insgesamt
etwas gesenkt: 1960 arbeitete jeder Arbeitnehmer durchschnittlich
95 Überstunden im Jahr, 1965 waren es 119, 100 in der Rezession 1967.
Im Jahre 1970 wurde das Maximum von 156 Überstunden im Jahr regi-
striert, in der Rezession 1975 waren es wieder 100. Auf der Grundlage
dieser Daten ist die Vermutung geäußert worden, daß die deutsche In-
dustrie schon jetzt die "unausweichliche Mindestzahl an Überstunden"
erreicht habe. Eine weitere Reduzierung würde die Beschäftigung eher
mindern als erhöhen. Dahinter steckt das einfache ökonomische Kalkül,
Überstunden seien wegen der Fixkosten der Arbeit billiger und die
effizienteste Anpassungsform an variable Marktbedingungen: werde
billiger produziert, könne auf dem Markt billiger angeboten werden;
dann werde mehr abgesetzt und mehr Personal könne eingestellt werden.
Vor einer gesetzlichen Reduzierung der Überstunden wird gewarnt,

allenfalls eine tarifpolitisch vereinbarte Reduzierung der Überstun-
31den wird ins Auge gefaßt.

Zunächst ist festzustellen, daß es weder auf gesetzlicher noch auf
tariflicher Ebene in den letzten 10 (oder 25) Jahren nennenswerte
Änderungen der Überstundenregulierung gab. Im Regulierungsbereich
kann also nicht die Ursache.für den Rückgang der Überstundenzahl ge-
sucht werden. Vielmehr hätte ein indirekter regulativer Faktor, näm-
lich der relative Anstieg der (teilweise fixen) Lohnnebenkosten, die
Überstunden theoretisch steigen lassen müssen; amerikanische Untersu-
chungen haben diese theoretische Erwartung auch empirisch bestätigt

David Metcalf, Shrinking Work Time and Unemployment, Working Paper
No. 708, Centre for Labour Economics, London School of Economics,
S. 32 ff.

Werner Lachmann, "Mit Überstundenverbot viele neue Jobs?", in:
Spiegel Nr. 28, 8.7.1985, S. 59.
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3?gefunden. Weidinger und Hoff weisen überzeugend darauf hin, daß der
über konjunkturelle Bedingungen hinausgehende Rückgang der Überstun-
den Folge der zunehmenden Flexibilität der Arbeitszeiten ist. Die in
den letzten.Jahren eingeführten flexiblen Arbeits-Zeitsysteme lassen
auf Grund des eingebauten Zeitausgleichs einen Gutteil der herkömm-
lichen Mehrarbeit verschwinden, ohne daß eine Beschäftigungsauswei-
tung stattfindet, weil die zusätzliche Arbeitszeit nun in beschäfti-
gungsschwachen Zeiten meist zuschlagsfrei "abgefeiert" wird.

Aber auch ein beschäftigungswirksamer weiterer Abbau von Überstunden
wird sich nur realisieren lassen, wenn er mit flexiblen Systemen der
Arbeitszeit verbunden wird. Denn für die Arbeitgeberseite gibt es
objektive Gründe für einen zunehmenden Bedarf an Mengen-Flexibilität,
während sich die Gewerkschaften auf eine zunehmende Flexibilisierung
nur einlassen können, wenn sie in beschäftigungswirksame Bahnen ge-
lenkt wird. Wie eine derartige Koordination scheinbar gegensätzlicher
Interessen durch Recht in die Wege geleitet werden kann, soll im fol-
genden gezeigt werden.

Eine Politik der Überstunden-Begrenzung und des beschäftigungswirk-
samen Freizeitausgleichs findet bislang nirgends ernsthaft Unterstüt-
zung, sondern stößt eher auf Widerstand. Aus der Sicht der Arbeitge-
ber bringt jede Einschränkung des bisher zulässigen Überstundenrah-
mens eine Verringerung der Flexibilitätsspielräume bei der Personal-
planung mit sich. Es ist nun einmal sehr bequem, bei einem eiligen
zusätzlichen Auftrag, bei unvorhergesehenen technischen Pannen oder
bei plötzlichem Ausfall von Personal einfach Überstunden anzusetzen.

Für die Arbeitnehmer sind Überstunden vor allem als zusätzliche Ein-
kommensquelle interessant. Die Meinungen sind hier jedoch durchaus
geteilt: Nach einer Repräsentativerhebung des EMNID-Instituts 1979/80
machen 49 Prozent der Überstunden leistenden Arbeitnehmer deshalb
Überstunden, weil sie sich ihnen "schlecht entziehen" können; 14 Pro-
zent gaben an, arbeitsvertraglich zur Ableistung von Überstunden ver-
pflichtet zu sein. Demgegenüber machte nach eigener Angabe nur ein
Viertel der Befragten Überstunden wegen des damit verbundenen zusätz-

Ehrenberg/Schumann a.a.O., S. 18.

33 Weidinger/Hoff, 1984, a.a.O., S. 2-3.
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liehen Einkommens, wobei jeder Dritte dieser Gruppe ausdrücklich er-
34

klärte, ungern Überstunden zu machen. Zu ähnlichen Ergebnissen, je-
doch mit anderer Gewichtung, gelangt eine Untersuchung in der bre-
mischen Metallindustrie. Finanzielle Aspekte der Mehrarbeit stehen
hier bei drei von vier Arbeitern im Vordergrund, während nur jede(r)
fünfte kaufmännische Angestellte und jede(r) dritte technische Ange-

35stellte Einkommensinteressen mit Überstunden verbindet.

Neben der eher ambivalenten Interessenlage der einzelnen Arbeitnehmer
scheinen auch institutionelle Gründe der Interessenvertretung als
Barriere für eine weitere Überstundenbegrenzung eine Rolle zu spie-
len. Überstunden unterliegen, wie oben ausgeführt, der betrieblichen
Mitbestimmung. Untersuchungen haben gezeigt, daß Überstunden für die
Betriebsräte eine zentrale strategische Verhandlungsmasse darstellen.
Vereinzelte Versuche, von Unternehmen beantragte Überstunden zu ver-
weigern, um Neueinstellungen zu erzwingen, haben die Verhandlungspo-
sition der Betriebsräte geschwächt, so daß diese Versuche meist auf-

, 36gegeben wurden.

Dieser erste Blick auf die Interessenpositionen vermittelt das Bild
einer Pattsituation. Doch bei genauer Betrachtung läßt sich die Inte-
ressenkonstellation eher mit der Situation des Gefangenendilemmas
kennzeichnen, denn für beide Seiten lassen sich auch gute Gründe an-
führen, in Zukunft auf Überstunden zu verzichten:

Auch wenn Überstunden für den Arbeitgeber auf den ersten Blick vor-
teilhafter erscheinen als Neueinstellungen, kann diese Rechnung täu-
schen. So verschlechtert sich bei Überlastung auch die Arbeitsfähig-
keit des Arbeitnehmers, was sich in höheren Fehlzeiten, sinkender
Produktivität und abnehmender Qualität der Arbeit niederschlägt. Dem-
gegenüber kann man in den meisten Fällen davon ausgehen, daß die Er-

34
EMNID-Institut, Lage, Dauer, Tatsachen, Entwicklungen, Erwartungen
und Verteilung der Arbeitszeit (Forschungsbericht 44 des Bundesmi-
nisters für Arbeit und Sozialordnung), Bonn 1981.
Reinhard Moll u.a., "Arbeitszeit und Mehrarbeit. Ergebnisse einer
Untersuchung in der bremischen Metallindustrie", in: WSI-Mittei-
lungen, H. 2/1985, S. 85.

Wolfgang Streeck, Industrial Relations in West Germany. A Case
Study of the Car Industry, London 1984.
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Setzung von (Dauer-)Mehrarbeit durch Neueinstellungen kaum Mehrkosten
mit sich bringt. Man vergleiche dazu die eingesparten Überstunden-Zu-
schläge mit den zusätzlichen Personalfixkosten und berücksichtige,
daß sich neben den direkten Kosten pro Arbeitsstunde häufig auch Ur-
laubsgeld, 13. Monatsgehalt und andere Sonderzahlungen nach dem tat-
sächlichen Einkommen des Mitarbeiters einschließlich Überstunden
richten. Zieht man zudem die Möglichkeiten flexibler Arbeitszeitge-
staltung ohne Anfall von Überstunden in Betracht, dann zeigt sich,
daß Überstunden sogar eine teure Lösung betrieblicher Personalproble-
me sein können.

Aus der Sicht der Arbeitnehmer ist der Nutzen von Überstunden eben-
falls fraglich. Neben den bereits genannten gesundheitlichen Bedenken
können nämlich auch finanzielle Gründe gegen Mehrarbeit sprechen.
Immerhin wird jede zusätzlich verdiente Mark mit dem Grenzsteuersatz
belastet, der bei einem Bruttoeinkommen von monatlich DM 2.500,— bei
ca. 33 Prozent liegt. Bei noch höherem Einkommen kann selbst bei
einer mit Zuschlag vergüteten Überstunde netto weniger Lohn heraus-,
kommen als durchschnittlich pro Stunde der normalen Arbeitszeit.
Diese Bilanz verschlechtert sich weiter, wenn man bedenkt, daß bei
erhöhter Arbeitsbelastung durch Überstunden die Möglichkeit der
- steuerfreien - Eigenarbeit etwa am eigenen Haus oder als Nachbar-
schaftshilfe auf gegenseitiger Basis wegfällt. Eigenarbeit kann je-
doch viele Ausgaben ersparen, die z.B. für Reparaturen anfallen, wenn
man selbst keine Zeit dazu hat. Außerdem wird sie häufig als wün-
schenswerter Ausgleich gegenüber der regulären Lohnarbeit
empfunden.

Wenn diese objektive Analyse der Interessenlage richtig ist und zu-
sätzlich der Gesichtspunkt der Solidarität mit denen, die keine Ar-
beit haben, berücksichtigt wird, dann liegt eine Lösung dieses
Problems in Analogie zur Lösung des klassischen Gefangenendilemmas
nahe: Erzwingung der Kooperation durch Verhaltensnormen und/oder
durch entsprechende Verhaltensanreize. Oder in Worten des oben ausge-

Initiative für Arbeitsumverteilung e.V., Durch Abschaffung der
Überstunden Arbeitsplätze schaffen! Info 10, AI dingen, März 1985.
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führten Regelungsinstrumentariums ausgedrückt: Eine Kombination von
normativen und materiellen Verhaltensregeln sowie verfahrensrecht-
licher wie materieller Regelungsangebote.

Man könnte zunächst an eine wesentlich engere Begrenzung der gesetz-
lichen Regelarbeitszeit auf beispielsweise 40 Stunden pro Woche den-
ken. Im internationalen Vergleich ist die gesetzlich erlaubte Über-
stundenzahl pro Woche ohnehin eine der höchsten. Das britische Inter-
nationale Institut für Personalmanagement macht dazu folgende

. 38Angaben:

Tabelle 2: Maximal erlaubte Zahl der Überstunden/Woche

Osterreich
Belgien
Norwegen .
Niederlande
Frankreich

Bundesrepublik Deutschland
Italien

5
5
8

8
10

10
12

Diese Überstundenbegrenzung könnte mit dem Gebot des Freizeitaus-
gleichs gekoppelt werden, wenn die Zahl der Überstunden eine bestimm-
te Schwelle überschreitet. In Belgien, beispielsweise, ist die vier-
teljährliche Überstundenzahl auf 65 Stunden begrenzt: die Hälfte
davon muß mit einem Zuschlag von 1,5 bezahlt, die andere Hälfte in

39Freizeit ausgeglichen werden.

Eine weitere Bedingung wären normative Regelungsangebote, welche die
Regulierung der erforderlichen regionalen und sektoralen Differenzie-
rung betrieblichen und tariflichen Vereinbarungen überließe. Hier
kämen dann die flexiblen Arbeitszeitsysteme in Anwendung, wie sie in

38 zitiert in MetcalfTa.a.O., S. 36.
39

Metcalf, a.a.O., S. 36; A. Blandy, "New Technology and Flexible
Patterns of Working Time", in: Department of Employment Gazette,
October 1984, S. 439-444.
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40

der Literatur verschiedentlich ausgeführt worden sind. Der oft vor-

gebrachte Einwand, daß eine Überstundenreduktion deswegen nicht wirk-

sam ist oder gar kontraproduktive Effekte habe, weil die Qualifika-

tionen für die freiwerdenden Arbeitskapazitäten auf dem Arbeitsmarkt

nicht verfügbar wären, muß mit dem Hinweis begegnet werden, daß die-

ser mögliche Engpaß eben durch eine Kopplung der Verhaltensnorm mit

materiellen Regelungsangeboten der Qualifizierung vermieden werden

kann.

So wie heute niemand an der Notwendigkeit einer zentralen Geldmengen-

steuerung zweifelt, wird sich auch die Einsicht durchsetzen müssen,

daß in Zukunft eine zentrale Zeitmengensteuerung notwendiger denn je

ist. Solche politisch gesetzten Rahmenbedingungen (Sollgrößen)

schränken sicherlich den Handlungsspielraum vieler einzelner Betriebe

oder Arbeitnehmer zunächst ein, weil sie einen Anpassungsprozeß an

die neuen Sollgrößen erfordern, aber der dadurch erzeugte Koopera-

tionsdruck setzt langfristig Flexibilitätspotentiale frei, die allen

zugute kommen. So wie verschärfte Umweltnormen die Einführung umwelt-

freundlicher Produktionsanlagen oder -Produkte beschleunigen (vgl.

etwa Japan und USA), können restriktive Sollgrößen der Arbeitszeit

die Flexibilisierung der Grundarbeitszeiten beschleunigen und zu-

gleich die Herausbildung neuartiger Schichtsysteme stimulieren, die

zusätzliche Neueinstellungen ermöglichen. Wenn die Befähigung zur

Einhaltung der neuen Verhaltensstandards fehlt (etwa bei Klein- und

Mittelbetrieben), können materielle Regelungsangebote - beispiels-

weise kostenlose Beratung bei der Einführung flexibler und beschäfti-

gungswirksamer Arbeitszeitsysteme - die Anpassung an die neuen "Soll-

werte" unterstützen.

Sollte eine derartige Überstundenbeschränkung politisch nicht kon-

sensfähig sein, könnte man immer noch an eine weichere Regulierungs-

form denken: an eine Verteuerung der Überstunden beispielsweise durch

progressive Sozialabgaben, insbesondere der Beiträge zur Arbeitslo-

senversicherung, an eine entsprechende Senkung dieser Abgaben für

Arbeitszeiten unter den tariflichen Regelarbeitszeiten und schließ-

lich an eine generelle oder stufenweise Erhöhung der Überstundenzu-

schläge.

40
Beispielhaft vgl. wiederum Initiative..»-, a.a.O.
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4.3 Rechtliche Gestaltungsspielräume bei Kurzarbeit

Kurzarbeit ist ein gewichtiges arbeitsmarktpolitisches Instrument
geworden, dessen Bedeutung in keinem anderen Land so groß ist wie in
der Bundesrepublik. War der Beitrag von Kurzarbeit in den sechziger
Jahren noch bescheiden, entwickelte sich das Kurzarbeitergeld in den
siebziger Jahren neben Fortbildung und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
zum dritten Pfeiler'der deutschen Arbeitsmarktpolitik. Grund dafür
war nicht zuletzt auch die regulative Veränderung dieses Instruments

im AFG 1969, die gegenüber dem AVAVG vor allem Leistungsverbesserun-
41gen für die Kurzarbeiter brachte. Die Bedeutung von Kurzarbeit ist

in den achtziger Jahren noch weiter gestiegen. 1960 bis 1969 entfie-
len durchschnittlich 0,5 Ausfallstunden durch Kurzarbeit je Arbeit-
nehmer (mit 3,5 als Höhepunkt während der Rezession 1967 und 0,03 als
Tiefpunkt in den Boomphasen 1965 und 1969); 1970 bis 1979 betrug
dieser Durchschnitt schon 4,6 Ausfallstunden je Arbeitnehmer (Minimum
1970 = 0,2, Maximum 1975 = 18,7); 1980 bis 1984 (bedingt durch das
Gewicht der dritten großen Rezession der Nachkriegszeit) entfielen
durch Kurzarbeit durchschnittlich schon 13 Ausfallstunden je Arbeit-
nehmer. Die potentielle Arbeitslosenquote wurde in den Jahren 1975-79
um durchschnittlich 0,3 %, in den Jahren 1981-85 immerhin um durch-
schnittlich 0,5 % vermindert (die Perioden umfassen jeweils einen Ab-
schwung und einen Aufschwung).

Effizienz und Verteilungswirkungen sind in diesem Instrument beson-
ders wirksam kombiniert. Während konjunkturelle Nachfrageschwankungen
beispielsweise in Amerika durch befristete Entlassungen (Lay-offs)
aufgefangen werden, die Last des Arbeitsmangels also von einer (be-
grenzten) Gruppe von Beschäftigten nach dem Prinzip "Last in, First
out" zu tragen ist, wird durch Kurzarbeit die Last des Arbeitsaus-
falls auf mehrere Schultern verteilt. Für die Betriebe bleiben die
qualifizierten Arbeitskräfte und für die Kurzarbeiter bleibt der Ar-
beitsplatz in jedem Fall erhalten. Das stärkt die Loyalität der Mit-

Hans Rolf Fiechsenhar, Kurzarbeit als Maßnahme der betrieblichen
Anpassung, Frankfurt a.M. 1980, S. 102.
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arbeiter zum Betrieb und ihre Solidarität untereinander, was wiederum
der Qualität der Arbeit und der Verläßlichkeit der Mitarbeiter zugute

42kommt.

Wie oben schon dargestellt ist die rechtliche Konstruktion der Kurz-
arbeit eine gelungene Kombination von normativen, verfahrensmäßigen
oder materiellen Verhaltensregeln und Regelungsangeboten. Kurzarbeit
bietet die Möglichkeit einer spürbaren und kurzfristigen Kostenbeein-
flussung, mit der vor allem die sonst fixen Personalkosten vorüber-
gehend und zum Großteil flexibilisiert werden können, da der Bei-
tragsfonds der Bundesanstalt einen wesentlichen Teil der Lohnkosten
übernimmt, aber auch die Arbeitnehmer, der Fiskus und die anderen
Sozialversicherungsträger am Beschäftigungsrisiko beteiligt werden.
Kurzarbeit unterstützt vor allem die einleitend abgeleitete steigende
Notwendigkeit der Mengenflexibilität. Die Arbeitszeitquanten können
fast beliebig dosiert und je nach betrieblichem Bedarf flexibel ge-
staltet werden.

Diese Vorteile der Mengenflexibilität hat die amerikanische Bundesre-
gierung veranlaßt, probeweise 1982 ein entsprechendes Gesetz einzu-
führen, das die Restriktionen des Arbeitslosenversicherungssystems
aufhebt. Nach dem bis dahin geltenden Gesetz wurde eine dosierte Men-
genflexibilität verhindert, weil partielle Versicherungsleistungen
beschränkt waren auf die Differenz zwischen wöchentlichen Voll-Lei-
stungen der Arbeitslosenversicherung und den jeweils erzielbaren
Wochenverdiensten. Diese restriktive Regelung partieller Leistungen
der Arbeitslosenversicherung führte zum Ergebnis, daß Arbeitnehmer
mindestens die Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit kurzarbeiten
mußten, um in den Genuß partieller Arbeitslosenversicherungs-Lei-
stungen zu kommen.

Die Regulierung der Kurzarbeit ist sicherlich nicht ohne Probleme.
Sie bietet eine Problemlösung für ein Beschäftigungsrisiko, das sek-
toral und betrieblich und damit auch personell und regional ungleich

Zur Literatur vgl.: Günther Schmid/Klaus Semlinger, 1980, a.a.O.;
Hans Rolf Flechsenhar, a.a.O.

43
Linda A. Ittner, "New Federal Short-Time Compensation Law. A Way
to Promote Work Sharing in Lieu of Layoffs", in: World of Work
Review, Vol. 7, No. 12, 1982.
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verteilt ist. Bei einer zentralen Fondsfinanzierung wie in der Bun-
44

desrepublik läßt sich daher eine Kreuz-Subventionierung nicht ver-
meiden. Das ist bei einer Beitragsfinanzierung mit ausdrücklichen
Solidaritätsprinzipien solange tragbar, wie andere arbeitsmarktpoli-
tische Funktionen (Lohnersatzleistungen für Arbeitslose, Weiterbil-
dung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, berufliche Rehabilitation) nicht
beeinträchtigt werden. Es hat sich gezeigt, daß bei langandauernder

45Massenarbeitslosigkeit diese Grenze zeitweise überschritten wurde.
Sollte sich darüber hinaus herausstellen, daß die Funktion der Kurz-
arbeit weiterhin an Bedeutung gewinnt (oder gewinnen muß), ergibt
sich ein weiterer Regulierungsbedarf.

Die unvermeidliche Umverteilungswirkung der Kurzarbeit ließe sich
durch einen regelgebundenen und steuerfinanzierten Zuschuß an die
Bundesanstalt für Arbeit besser rechtfertigen als beim bisherigen
rein beitragsfinanzierten System. Eine stärkere finanzielle Beteili-
gung der kurzarbeitsintensiven Tarifpartner würde möglichen Wider-
ständen vorbeugen, die sich einem verstärkten Einsatz von Kurzarbeit
auf Grund der Kreuz-Subventionierung entgegenstellen könnten. Diese
ließe sich z.B. durch eine leichte Reduzierung der maximal zulässigen
Dauer und/oder des Umfanges von Kurzarbeit erzwingen. Im beginnenden
Computerzeitalter ist darüber nachzudenken, ob die Beitragssätze ent-
sprechend der Inanspruchnahme von Kurzarbeit ("experience-rating") zu
variieren sind. Da die Betriebe zunehmend automatisierte Buchungsver-
fahren zur Abrechnung von Löhnen und Beiträgen installieren, kann,
diese Variabilität technisch nun ohne größere Zusatzkosten bewältigt
werden. Damit wäre ein Regelmechanismus geschaffen, der einen Anreiz
zum möglichst sparsamen und effizienten Umgang mit Kurzarbeit
schafft.

Kurzarbeit deckt nur ein spezifisches, nämlich das konjunkturelle
Beschäftigungsrisiko. Denkbar wären auch eine Erweiterung des Instru-
ments für strukturelle Beschäftigungsrisiken oder Instrumente in ana-

44
Sektoren/Regionen mit wenig oder gar keiner Kurzarbeit subventio-
nieren Sektoren/Regionen mit viel Kurzarbeit.

45
Vgl. Gert Bruche/Bernd Reissert, Finanzierung der Arbeitsmarkt-
pol itTFTTrlinFfiTrTTMTTS^^ "Steuer- öder Bei-
tragsfinanzierung der Arbeitsmarktpolitik?", in: Wirtschafts-
dienst, Nr. 3, 1986, S. 141-147.
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loger Konstruktion zur Kurzarbeit. Trotz einiger Ansätze fehlt bisher
ein Instrument, das einen flexiblen gleitenden Übergang vom Arbeits-
leben in die Rente ermöglicht. Die Alternative ist eben meistens
immer noch, voll drinnen zu bleiben oder ganz aus dem Erwerbsleben
auszuscheiden. Nach dem Modell der Kurzarbeit könnten flexible Teil-
zeit-Rentensysteme reguliert werden, sei es durch einen entsprechen-
den zweckspezifischen Fonds, sei es durch Erweiterung der Leistungs-
funktionen von Kurzarbeit. Ebenso könnte eingeführt werden, daß bei
längerfristigen Perioden der Kurzarbeit (z.B. länger als drei Monate)
die Gewährleistung von Kurzarbeitergeld von der betrieblichen oder
überbetrieblichen Weiterqualifizierung der Kurzarbeiter abhängig ge-
macht wird.

Ausblick

Recht und Flexibilität erscheinen zunächst als Widerspruch: Recht
vereinheitlicht,Flexibilität vervielfältigt die individuellen Reak-
tionsmöglichkeiten. Beim Wechsel der Ebene vom Einzelnen auf die Ebe-
ne sozialer Systeme löst sich dieser Widerspruch in eine Paradoxie
auf: Vereinheitlichung wird zur Voraussetzung individueller Flexibi-
lität.

Diese Paradoxie steht unter der Prämisse "koordinierter Flexibili-
tät", d.h., daß der Gewinn der Verhaltensfreiheit des einen nicht auf
Kosten der Verhaltensfreiheit des anderen gehen soll. In anderen Wor-
ten: Flexibilisierung des Arbeitsmarktes durch Recht soll ein Positi-
ves Summenspiel und nicht ein Nullsummenspiel begründen. Viele Flexi-
bilisierungsformen, die zur Zeit im Gespräch sind, entsprechen nicht
diesem Kriterium. Bloß individualisierte Flexibilität erzeugt Reich-
tum hier und Armut dort. Nur koordinierte Flexibilität schafft Reich-
tum für alle. Funktion eines sowohl auf Effizienz wie Solidarität
(Gleichheit) bedachten Rechts ist es, diese Koordinierung zu unter-
stützen. Dazu sollten diese Überlegungen beitragen.


